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Runderlass
des Ministeriums fir Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

Vom 18. Oktober 2023

Vorbemerkung

Fir die Entwicklung der digitalen Gesellschaft sind leistungsfahige Breitbandnetze in ganz Nord-
rhein-Westfalen eine grundlegende Voraussetzung. Der Ausbau dieser Netze ist vorrangig Auf-
gabe privatwirtschaftlicher Unternehmen. Wo ein privatwirtschaftlicher Ausbau aufgrund man-
gelnder Wirtschaftlichkeit nicht erfolgt, unterstiitzen Bund und Land den Ausbau leistungsfahiger
Breitbandnetze.
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Der Bund legt die Férderbedingungen in seiner Richtlinie ,Férderung zur Unterstiutzung des Gi-
gabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland” vom 26. April
2021 (BAnz AT 21.05.2021 B3) in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden Richtlinie Bundes-
programm Gigabitausbau, fest. Mit der Landesrichtlinie wird die Kofinanzierung der Bundesmittel
sichergestellt, um allen Kommunen den Zugang zum geforderten Breitbandausbau zu ermaogli-
chen.

1
Zuwendungszweck

Zweck der Forderung ist die Landeskofinanzierung des Bundesprogramms Gigabitausbau ent-
sprechend der Nummern 1.1 bis 1.4 und 1.6 der Richtlinie Bundesprogramm Gigabitausbau.

Eine Kofinanzierung der Projekte durch Dritte, insbesondere durch Private, ist zulassig. Auskunf-
te Uber die Férderungen erteilen der Projekttrager des Bundes fur die Bundesférderung und die
Geschaftsstellen Gigabit.NRW bei den Bezirksregierungen fir die Landeskofinanzierung.

2
Rechtsgrundlage

Das Land gewahrt Zuwendungen zur Kofinanzierung des Bundesprogramms Gigabitausbau nach
MaBgabe dieser Richtlinie, den allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes sowie
europarechtlicher Vorgaben.

Insbesondere gelten die §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch Gesetz vom 19. Dezember
2019 (GV. NRW. S. 1030) geandert worden ist, im Folgenden LHO, und der dazu erlassenen Ver-
waltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBI. NRW. S. 445), im Fol-
genden VV zur LHO, sowie der §§ 48, 49 und 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW in
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 230) geandert worden ist, im Folgenden
VwVfG NRW, soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.

Die Gigabitférderung basiert auf der Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Un-
terstlitzung des flachendeckenden Aufbaus von Gigabitnetzen in ,grauen Flecken” vom 13. No-
vember 2020, die von der Europaischen Kommission auf Grundlage der Mitteilung (EU) ,Leitlini-
en der EU fur die Anwendung der Vorschriften Uber staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit

dem schnellen Breitbandausbau” (ABI. C 25 vom 26.1.2013, S. 1) am 13. November 2020 geneh-
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migt wurde (veroffentlicht auf der Homepage des Bundesministeriums fir Digitales und Ver-
kehr).

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung einer Zuwendung und Anpassung einer gewahrten Zuwen-
dung besteht nicht. Die Bewilligungsbehdérden entscheiden auf Grundlage ihres pflichtgemaBen
Ermessens im Rahmen der verfugbaren Haushaltsmittel.

3
Gegenstand der Forderung

Es gelten die Bestimmungen der Nummern 3.1 und 3.2 der Richtlinie Bundesprogramm Gigabi-
tausbau.

4
Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger

Es gelten die Bestimmungen der Nummer 4 der Richtlinie Bundesprogramm Gigabitausbau.

5
Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

Es gelten die Bestimmungen der Nummer 5 der Richtlinie Bundesprogramm Gigabitausbau mit
Ausnahme der Nummer 5.2 Satz 4 und der Nummer 5.3.

6
Art, Umfang und Hohe der Férderung

Es gelten die Bestimmungen der Nummern 6.1 bis 6.5, 6.7 und 6.12 der Richtlinie Bundespro-
gramm Gigabitausbau.

Zuwendungsfahig sind die durch den Bund im Zuwendungsbescheid festgelegten zuwendungs-
fahigen Ausgaben. Der Fordersatz des Landes betragt maximal 90 Prozent abzlglich des vom
Bund nach Nummer 6.6 der Richtlinie Bundesprogramm Gigabitausbau zugrunde gelegten Bun-
desfordersatzes. Der Fordersatz des Landes kann bis zu 100 Prozent abzuglich des vom Bund
nach Nummer 6.6 der Richtlinie Bundesprogramm Gigabitausbau zugrunde gelegten Bundes-
fordersatzes betragen, wenn die Voraussetzungen der Nummer 6.9 Satz 3 und 4 der Richtlinie
Bundesprogramm Gigabitausbau vorliegen oder die Kommune nachweist, dass durch die Leis-
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tung des Eigenanteils Anordnungen im Rahmen eines Haushaltssicherungsverfahrens folgen
wurden.

Fir die Kofinanzierungsanteile des Landes gelten keine Mindestférderbetrage (Bagatellgrenzen).

Im Falle einer Anpassung der bewilligten Landesmittel entspricht der Férdersatz des Landes je
Gemeinde dem der urspringlichen Bewilligung des Landes. Regelungen der Nummer 2 dieser
Richtlinie bleiben unberihrt.

Rundungen von Betragen im Finanzierungsplan des Bundes werden fir die Festsetzung der Zu-
wendung des Landes Ubernommen.

Sofern eine Ubernahme der Eigenbetridge nach Nummer 5.3 Satz 1 der Richtlinie Bundespro-
gramm Gigabitausbau durch den Bund nicht mdglich ist, Ubernimmt das Land diese. Vorausset-
zung daflr ist, dass die Zuwendungsempfangerin oder der Zuwendungsempfanger diese Betra-
ge selbst (Betreibermodell) oder unmittelbar gegeniiber dem privatwirtschaftlichen Betreiber
(Wirtschaftlichkeitsliickenmodell) tragt.

Sofern durch den Bund eine Ubernahme der Eigenbeitrdge nach Nummer 5.3. Satz 1 der Richtli-
nie Bundesprogramm Gigabitausbau entsprechend seines Bundesfordersatzes erfolgt, beteiligt
sich das Land entsprechend des fur die betreffende Gemeinde zugrunde gelegten Fordersatzes
des Landes.

7
Sonstige Zuwendungsvoraussetzungen

Es gelten die Bestimmungen der Nummer 7 der Richtlinie des Bundesprogramms Gigabitausbau.
Daruber hinaus wird eine Zuwendung nur gewahrt oder eine gewahrte Zuwendung erforderli-
chenfalls erhoht, wenn ein bestandskraftiger Zuwendungsbescheid des Bundes vorliegt.

Die Zuwendung des Landes reduziert sich anteilig, wenn und soweit die Zuwendung des Bundes
reduziert wird. Dies ist durch die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung im Zuwendungs-
bescheid klarzustellen.
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Die MaBnahme ist bis zum Ende des vom Bund festgesetzten Bewilligungszeitraums durchzu-
flihren. Der Bewilligungszeitraum des Bundes gilt als Durchfilihrungszeitraum der Landesférde-
rung. Verlangert der Bund seinen Bewilligungszeitraum, gilt die Zustimmung des Landes zur ent-
sprechenden Verlangerung im Rahmen verfligbarer Haushaltsmittel als erteilt. Naheres regelt der
Zuwendungsbescheid des Landes.

8
Verfahren und sonstige Zuwendungsbestimmungen

8.1
Allgemeines

8.1.1

Bewilligungsbehdrde ist die jeweils zustande Bezirksregierung. Die Bewilligungsbehdrde ent-
scheidet auf der Basis des bestandskraftigen Zuwendungsbescheids des Bundes, auf dessen
Regelungen Bezug genommen werden kann.

8.1.2

Bei der im Rahmen dieser Forderrichtlinie gewahrten Zuwendung kann es sich um eine Subventi-
on im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handeln. Die im Bewilligungsbescheid des Bundes
flir subventionserheblich erklarten Angaben sind auch fir die Landesférderung subventionser-
heblich im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 1 des Landessubventi-
onsgesetzes vom 24. Marz 1977 (GV. NRW. S. 136), das zuletzt durch Gesetz vom 6. Dezember
2016 (GV. NRW. S. 1068) geandert worden ist und § 2 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli
1976 (BGBI. | S. 2034, 2037). Vor Bewilligung einer Zuwendung ist der Antragsteller tber die
subventionserheblichen Tatsachen zu belehren und im Hinblick auf strafrechtliche Konsequen-
zen eines Subventionsbetruges aufzuklaren. Das Gleiche gilt fur die Weiterleitung der Zuwen-
dung an die Letztempfangenden.

8.1.3

Fur die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fir den Nachweis und
die Prifung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungs-
bescheides und die Rickforderung der gewahrten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a VwV{G
NRW und die VV zu § 44 LHO. Der Landesrechnungshof ist zu Prifungen berechtigt.

8.2
Antragstellung
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Dem Antrag auf Landeskofinanzierung ist der Antrag auf Forderung mit Bundesmitteln mit allen
Anlagen beizufligen. Die Eigenbeitrage flir die schwer erschlieBbaren Einzellagen nach Nummer
6 Satz 9 und 10 sind im Antrag gesondert von der Kofinanzierung der Bundesmittel auszuweisen.
Im Falle einer Antragstellung im Namen mehrerer Gebietskorperschaften (Kooperationsprojekt)
ist eine nach Gebietskdrperschaften geschlisselte Aufteilung der Positionen des Finanzierungs-
planes beizuflgen.

Die Anlagen zum Antrag auf Landeskofinanzierung kénnen digital eingereicht werden. Die Bewil-
ligungsbehdrde kann erganzende Unterlagen und Auskunfte anfordern.

8.3
Bewilligung

Die Bewilligungsbehoérde entscheidet in Austibung pflichtgemaBen Ermessens auf der Grundlage
des endgliltigen Bewilligungsbescheides des Bundes Uber die Kofinanzierung des Landes.

8.4
Auszahlung

Eine Auszahlung der Kofinanzierungsmittel des Landes erfolgt auf Antrag und Vorlage des Nach-
weises der jeweiligen (Teil-)Zahlung des Bundes. Dem Antrag auf Auszahlung ist im Falle einer
MaBnahme im Namen mehrerer Gebietskorperschaften (Kooperationsprojekt) eine nach Gebiets-
korperschaften geschlisselte Aufteilung der Positionen des zur Auszahlung gehérenden Finan-
zierungsplans beizufligen.

Im Fall einer Ubernahme der Eigenbeitrége fiir schwer erschlieBbare Einzellagen durch das Land
erfolgt die Auszahlung ebenfalls nur auf Antrag und Vorlage des Nachweises der jeweiligen Zah-
lung der Zuwendungsempfangerin oder des Zuwendungsempfangers.

Die Anlagen zum Antrag auf Auszahlung kdnnen digital eingereicht werden. Die Bewilligungsbe-
horde kann erganzende Unterlagen und Auskinfte anfordern.

8.5
Zwischen- und Verwendungsnachweise

Die Zwischen- und Verwendungsnachweise werden durch die Zwischen- und Verwendungs-
nachweise, die an den Bund gerichtet sind, erbracht. Die Zuwendungsempfangerin oder der Zu-
wendungsempfanger ist zu verpflichten, die Zwischen- und Verwendungsnachweise an den
Bund zeitgleich an die Bewilligungsbehdrde des Landes zu senden. Die Bewilligungsbehérde
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macht sich das Prifungsergebnis des Bundes regelmaBig zu eigen. Eine darliberhinausgehende
Priifung bleibt vorbehalten.

Im Fall einer Ubernahme des Eigenbeitrags fiir schwer erschlieBbare Einzellagen durch das Land
ist die Zuwendungsempfangerin oder der Zuwendungsempfanger zu verpflichten, einen ergan-
zenden Verwendungsnachweis an die zustandige Bewilligungsbehdrde zu senden. Dies hat zeit-
gleich mit der Ubersendung des Verwendungsnachweises nach Satz 2 zu erfolgen.

Die Bewilligungsbehoérde kann erganzende Unterlagen und Auskinfte anfordern. Besondere lan-
desrechtliche Regelungen bleiben unberihrt.

Die Belege sind mindestens flinf Jahre ab Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewah-
ren. Andere gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberihrt.

8.6
Mitteilungspflichten

Im Zuwendungsbescheid ist zu beauflagen, dass die Mitteilungspflichten nach der Nummer 3
der Besonderen Nebenbestimmungen fur die auf Grundlage der Richtlinie Bundesprogramm Gi-
gabitausbau durchgefiihrten Antrags- und Bewilligungsverfahren, die Umsetzung von Projekten
und dazu gewahrte Zuwendungen des Bundes, im Folgenden BNBest-Gigabit, auch gegenuber
dem Land zu erbringen sind. Weitere Mitteilungspflichten kdnnen im Zuwendungsbescheid be-
auflagt werden.

Die Zuwendungsempfangerin oder der Zuwendungsempfanger ist zu verpflichten, alle projekt-
bezogenen, an den Bund gerichteten Antrdge, Schreiben und sonstigen Unterlagen zeitgleich an
die zustandige Bewilligungsbehdrde zu senden sowie alle Zuwendungs-, Anderungs- und Riick-
forderungsbescheide des Bundes der zustandigen Bewilligungsbehdrde unverziiglich vorzule-
gen. Insbesondere ist von der Einleitung von Riickforderungsverfahren des Bundes die zustandi-
ge Bewilligungsbehdrde unverziglich zu unterrichten.

8.7
Riickforderung

Sofern sich aus der Prifung des Bundes eine Rickforderung von ausgezahlten Zuwendungsmit-
teln des Bundes ergibt, so hat die zustandige Bezirksregierung ein Verfahren gemaB Nummer 8
VVG zu § 44 LHO einzuleiten. Die Hohe der Erstattungsanspriiche des Landes richtet sich nach
dem Anteil der Landesférderung.
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Das Verfahren nach Nummer 8 VVG zu § 44 LHO ist fur die Eigenbeitrdge nach Nummer 6 Satz 6
und 7 nach Auslibung des pflichtgemaBen Ermessens der Bewilligungsbehoérde einzuleiten.

9
Publizitat

Die Verpflichtungen der Nummern 5.1 bis 5.3 der BNBest-Gigabit zur Publizitat sind der Zuwen-
dungsempfangerin oder dem Zuwendungsempfanger entsprechend auch fir die Forderung des
Landes aufzugeben.

10
Schlussbestimmungen

Der Landesrechnungshof ist zur Priifung berechtigt.

n
Inkrafttreten, AuBerkraftreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Veroffentlichung in Kraft und mit Ablauf des 31. Oktober
2025 auBer Kraft.

Ministerin fur Wirtschaft, Industrie,
Klimaschutz und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen

MBI. NRW. 2023 S. 1295.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 8/8


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2023-s1295

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Richtlinie des Landes zur Kofinanzierung des Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ 

